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Tel.-Nr.: 0 60 33 – 96 91 – 0 
Fax-Nr.: 0 60 33 – 96 91 – 59/58 
 
Bundesweite Service-Telefonnummer: 
Monitore 
0 40 – 53 53  02 65 

 
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses DAEWOO Computer-Monitores 
 
DAEWOO-Electronics Monitore werden in Deutschland mit einer 36-Monate-
Austauschgarantie nach den nachstehenden Bedingungen geliefert. Die Garantie beginnt mit 
dem Tag des Kauftages. Wenn Sie unseren Kundendienst in Anspruch nehmen wollen, rufen 
Sie unsere Help-Line an: Deutschland 0 40-5353 0265 
 
 
Bedingungen der DAEWOO-Electronics Garantie für Monitore 
 
1. Wenn die DAEWOO Electronics in Deutschland („DAEWOO“) oder Ihre Vertretungen festgestellt 

haben, dass das Gerät defekt ist, wird der defekte Monitor gegen einen anderen mit den gleichen 
technischen Daten ausgetauscht. 

 
2. Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer des Gerätes und ist nicht übertragbar. 

 
3. Bevor eine Inanspruchnahme von Garantieleistungen in Betracht gezogen werden kann, muss die 

Originalrechnung für das Gerät vorgelegt werden. 
 
4. Garantieleistungen werden nicht erbracht, wenn das Gerät beschädigt wurde durch: 

a. Vernachlässigung, nicht sachgemäßen Gebrauch oder Mißbrauch, einschließlich, jedoch 
nicht hierauf beschränkt, des nicht sachgemäßen mechanischen oder elektrischen 
Gebrauchs oder des Betriebs außerhalb der angegebenen Betriebsbedingungen; 

b. Einstellung, Reparatur oder Änderung durch nicht von DAEWOO hierfür zugelassenes 
Personal; 

c. Ungeeignete Umgebungsbedingungen, zu starke oder ungenügende Erwärmung oder 
Klimatisierung oder Netzspannungsausfälle, Überspannungsstöße oder andere 
Unregelmäßigkeiten; 

d. Unfälle oder Ereignisse höhere Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Erdbeben, Brände, Hochwasser, Wasser, Sturm und Blitzschlag oder  

e. Unsachmäßigen Versand oder Transport; 
 

5. Ferner, wenn die Seriennummer unlesbar ist oder entfernt wurde. 
 

6. Der Käufer übernimmt alle für DAEWOO oder Vertretungen von DAEWOO entstehenden Kosten, 
wenn ein Garantieanspruch gemäß Abs. 4 nicht anerkannt wird oder ein Mangel am Gerät nicht 
festgestellt werden kann. 

 
7. Die Leistungen von DAEWOO im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Austausch 

des Gerätes. 
 
8. Diese Garantie beeinträchtigt die gesetzlichen Rechte des Käufers nicht: DAEWOO schließt 

hierdurch jedoch in dem gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung für Schadenersatz für 
konkreten Schaden, für mittelbaren Schaden, für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder für 
Folgeschäden bzw. –verluste aus. 

 
9. Diese Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät in Deutschland gekauft wurde und sich auch in 

Deutschland befindet. 
 


